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» Neugestaltung der
Sozialversicherung –
Diskussion eröffnet? »
Für die gesetzliche Krankenversicherung sind in Österreich 22 Sozialversiche-
rungsträger zuständig, die im Hauptverband der österreichischen Sozialversi-
cherungsträger organisiert sind. Daneben gibt es noch 16 Krankenfürsorgean-
stalten für Beamte auf Landes- und Gemeindeebene, die außerhalb dieses 
Sozialversicherungsverbandes und ohne Aufsichtsbehörde agieren.

Es stellt sich die Frage, warum es in Österreich je Bundesland einer Gebietskran-
kenkasse bedarf oder warum zum Beispiel Dienstnehmer der Austria Tabak, der 
Voestalpine oder der Wiener Verkehrsbetriebe nicht ins Gebietskrankenkassen-
system eingebunden werden können, sondern warum für diese jeweils eine eigene 
Betriebskrankenkasse geführt werden muss. Warum bei gleicher Beitragsleistung 
Dienstnehmer leistungsrechtlich unterschiedlich behandelt werden und zwar 
abhängig von der Pflichtversicherung in einer der neun Gebietskrankenkassen 
lässt sich ebenfalls sachlich wohl schwer nachvollziehbar begründen.

Der Bundeskanzler sieht in seinem „Plan A“ für Österreich die Abschaffung der 
Selbstbehalte der Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Versicherung für 
Selbständige vor. Alleine mit dieser Abschaffung wird aber das gesetzliche Sozial-
versicherungssystem weder einfacher noch gerechter.

Die Zeitschrift „Konsument“ berichtet in ihrer Ausgabe 2/2017 zur Kosten- 
verrechnung einer Augenoperation durch eine Tagesklinik an eine Patientin, die 
sowohl bei der Versicherungsanstalt öffentlicher Bediensteter als auch bei der 
Wiener Gebietskrankenkasse pflichtversichert war, über folgende Situation:

(Fortsetzung auf der Folgeseite)
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»Antragslose Arbeitnehmerveranlagung »
Hat ein Dienstnehmer ausschließlich 
Einkünfte aus einem Dienstverhält-
nis, dann führt eine Arbeitnehmerver-
anlagung regelmäßig zu einer Steu-
ergutschrift, weil insbesondere bei 
Bezugsänderungen der Lohnsteuerab-
zug unterjährig zu hoch erfolgt.

Eine nicht unbeträchtliche Anzahl von 
Steuerpflichtigen hat jedoch in der Ver-
gangenheit von der Möglichkeit einer 
Arbeitnehmerveranlagung nicht Ge-
brauch gemacht und so auf zustehende 
Steuergutschriften verzichtet. 

Vor diesem Hintergrund hat die Steu-
erreformkommission für derartige Fälle 
die Einführung einer antragslosen Ar-
beitnehmerveranlagung angeregt, die 
mit dem Steuerreformgesetz 2016 um-
gesetzt und 2017 für das Veranlagungs-
jahr 2016 erstmals zur Anwendung 
kommt.

Die antragslose Arbeitnehmerveranla-
gung ist vom Finanzamt von Amts we-
gen dann vorzunehmen, wenn bis Ende 
des Monats Juni keine Abgabenerklä-
rung für das vorangegangene Veranla-
gungsjahr eingereicht worden ist und 
das Finanzamt aufgrund der Aktenlage 
annehmen kann,

•  dass der Gesamtbetrag der zu ver-
anlagenden Einkünfte ausschließlich 
aus lohnsteuerpflichtigen Einkünften 
besteht und

•  dass aus der Veranlagung eine Steuer-
gutschrift resultiert, welche höher ist 
als jene, die sich aufgrund übermit-
telter Daten zu Sonderausgaben oder 
außergewöhnlicher Belastungen 
ergeben würde.

Eine antragslose Veranlagung hat das 
Finanzamt weiters auch dann vorzuneh-
men, wenn bis zum Ablauf des dem Ver-

Fortsetzung von Vorderseite:

Neugestaltung der Sozialversicherung – Diskussion eröffnet?

Da sich die Tagesklinik ursprünglich für die Verrechnung der Leistung mit der Gebiets-
krankenkasse entschied, hat die Patientin von der Tagesklinik das Arzthonorar geson-
dert zur Zahlung vorgeschrieben bekommen. Auf Intervention der Patientin hin er-
folgte eine Stornierung der Abrechnung mit der Gebietskrankenkasse und eine neue 
Abrechnung mit der Versicherungsanstalt öffentlicher Bediensteter. Dieser gesetzliche 
Sozialversicherungsträger hat das Arzthonorar zur Gänze zur Zahlung übernommen. 

Dieser Fall macht deutlich: Gerecht und einfach wäre eine gesetzliche Pflichtversiche-
rung je Person und bei gleicher Beitragsleistung auch ein gleicher Leistungsanspruch.
Österreich ist im Sozialversicherungsrecht reif für eine tiefgreifende Reform. Die Ver-
teilung von Pflaster tragen lediglich zur Vergrößerung des sozialen Unfriedens bei.

anlagungszeitraum zweitfolgenden Ka-
lenderjahres keine Abgabenerklärung für 
den betreffenden Veranlagungszeitraum 
abgegeben wurde und sich nach der Ak-
tenlage eine Steuergutschrift ergibt.

Wurde eine antragslose Veranlagung 
vorgenommen, dann kann innerhalb der 
allgemeinen Frist zur Arbeitnehmerver-
anlagung von fünf Jahren eine Abga-
benerklärung eingebracht werden, um 
zum Beispiel Werbungskosten, Sonder-
ausgaben oder außergewöhnliche Bela-
stungen geltend machen zu können. Das 
Finanzamt ist dann verpflichtet, über 
diese Abgabenerklärung zu entscheiden 
und den Bescheid aus der antragslosen 
Arbeitnehmerveranlagung aufzuheben.

Die Einführung der antragslosen Ar-
beitnehmerveranlagung und auch ein 
ergangener Bescheid aus der antrags-
losen Arbeitnehmerveranlagung befreit 
nicht von der allgemeinen Steuererklä-
rungspflicht. Das heißt: Haben sich die 
Einkommensverhältnisse geändert und 
werden zum Beispiel erstmals neben 
Einkünften aus einem Dienstverhältnis 
auch solche aus einer Vermietung und 
Verpachtung erzielt, dann ist eine Steu-
ererklärung einzureichen, auch wenn 
das Finanzamt auf Grund der bisherigen 
Verhältnisse eine antragslose Arbeit-
nehmerveranlagung vorgenommen hat.

ECA-Steuertipp:
Sollte das Finanzamt eine antrags-
lose Arbeitnehmerveranlagung 
vorgenommen haben, prüfen Sie 
trotzdem, ob im betreffenden 
Veranlagungsjahr Werbungskosten, 
Sonderausgaben oder außerge-
wöhnliche Belastungen angefallen 
sind und daher zu deren Geltend-
machung eine Abgabenerklärung 
einzureichen ist.

»Registrierung der
Registrierkasse
bis 1.4.2017 »
Die Registrierkassenpflicht für Unter-
nehmen mit einem jährlichen Gesamt-
umsatz über EUR 15.000,00 und davon 
Barumsätzen über EUR 7.500,00 wurde 
mit 1.4.2016 eingeführt. Mit spätestens 
1.4.2017 müssen die von Unternehmen 
in Erfüllung ihrer Aufzeichnungs- und 
Belegerteilungspflicht eingesetzten 
Registrierkassen mit einer „Sicherheits-
einrichtung“ ausgestattet und beim Fi-
nanzamt registriert sein.

Ab dem 1.4.2017 haben die von einer Re-
gistrierkasse ausgestellten Belege dann 
auch

•  die Kassenidentifikationsnummer,

•  das Datum und die Uhrzeit der Beleg-
ausstellung,

•  den Betrag der Barzahlung getrennt
nach Steuersätzen und

•  den Inhalt des maschinenlesbaren
Codes

zu enthalten.

Wir haben dazu ausführlich in unseren 
ECA Wissen Ausgabe 12 und Ausgabe 
12b berichtet. Gerne senden wir Ihnen 
diese auf Anfrage elektronisch zu.

ECA-Steuertipp:

Sollten sie noch keine Maßnahmen 
zur Ausstattung Ihrer Registrierkasse 
mit einer Sicherheitseinrichtung 
getroffen haben, empfehlen wir 
Ihnen, umgehend Kontakt mit Ihrem 
Kassenhersteller aufzunehmen und 
gleichzeitig mit diesem auch die An-
meldung der Sicherheitseinrichtung 
und der Registrierkasse zu bespre-
chen. Das Verfahren dazu ist komplex 
und wird vom BMF in einer Broschüre 
über 49 Seiten beschrieben.

Die Registrierung der Registrierkasse 
über FinanzOnline kann auch über 
Ihren ECA-Berater erfolgen.
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hier finden Sie den ECA Monat Online und Beiträge zu
folgenden weiteren Themen:

» Was bringt das neue E-Mobilitätspaket?

» Automatische Datenübermittlung für
Sonderausgaben

» Verzugszinsen ab 1.1.2017 für zu spät
geleistete Sozialversicherungsbeiträge

»KMU-Investitionszuwachsprämie »

Mittlere Unternehmen bis zu 10 % des 
Investitionszuwachses von zumindest 
EUR 100.000,00 bis zu EUR 750.000,00 
vorgesehen. Die Auszahlung der Förde-
rung soll als Einmalbetrag erfolgen.

Nicht förderbare Kosten

Gemäß Beschreibung der Förderbe-
dingungen auf der Homepage der aws 
sollen unter anderem folgende Kosten 
nicht förderbar sein:

•  vor Antragstellung entstandene
Kosten und Kosten für Investitionen,
die vor Antragstellung bestellt wurden,

•  leasingfinanzierte und gebrauchte 
Wirtschaftsgüter,

•  Fahrzeuge, ausgenommen inner-
betriebliche Transportmittel wie
zum Beispiel Stapler,

•  Grundstücke sowie Finanzanlagen,

•  aktivierte Eigenleistungen und

•  Projekte mit förderbaren Kosten
in Höhe von über EUR 5 Mio.

Dauer der Förderung

Für die KMU-Investitionszuwachsprä-
mie sind für 2017 und 2018 jeweils EUR 
87,5 Mio. und damit insgesamt EUR 175 
Mio. bereitgestellt. Anträge für die Ge-
währung einer Investitionszuwachsprä-
mie können daher bis zur Ausschöpfung 
dieser Mittel ab 9.1.2017 bis 31.12.2018 
gestellt werden.

ECA-Steuertipp:

Sind 2017 Investitionen geplant, 
die gemäß den bisher bekannten 
Informationen voraussichtlich die 
Bedingungen für den Bezug einer In-
vestitionszuwachsprämie erfüllen, ist 
jedenfalls darauf zu achten, dass der 
Antrag vor Bestellung der Neuanschaf-
fung bei der aws beziehungsweise bei 
der ÖHT eingebracht wird. Zusätzlich 
wird eine umgehende Erstellung des 
Jahresabschlusses für das Geschäfts-
jahr 2016 erforderlich sein.

Am 25.10.2016 hat die Bundesregierung 
im Rahmen des Vortrages an den Minis-
terrat die Eckpunkte einer KMU-Investi- 
tionszuwachsprämie zur Stärkung pri-
vater Investitionen vorgestellt. Wir ha-
ben darüber in unserer Ausgabe des 
ECA-Monat 12/2016 bereits berichtet.

Beginn und Abwicklungsstellen 
für die Förderung

Die Richtlinie zu diesem Förderpro-
gramm soll gemäß einer Information 
auf der Homepage der Austria Wirt-
schaftsservice Gesellschaft mbH (aws) 
vom Bund in Kürze mit Wirksamkeit ab 
9.1.2017 beschlossen werden. Die aws 
ist für Förderanträge aller Branchen au-
ßer Tourismus zuständig. Förderanträge 
der Tourismus- und Freizeitwirtschaft 
sind bei der Österreichischen Hotel- 
und Tourismusbank Gesellschaft m.b.H. 
(ÖHT) einzubringen.

Fristgerechte Antragsstellung

In Ihrer Information über die Abwick-
lung der Förderung weist die aws darauf 
hin, dass die Einreichung des Antrages 
vor Durchführungsbeginn des Projektes 
zu erfolgen hat. Darunter wird

•  die rechtsverbindliche Bestellung,

•  der Beginn der Arbeiten oder der
Baubeginn,

•  das Datum der ersten Lieferung
oder Leistung oder

•  die erste Rechnung, der Abschluss
des Kaufvertrages oder die Leistung 
einer (An-)Zahlung

verstanden. Kein Datum dieser Sachver-
halte darf zeitlich vor der Einreichung 
des Antrages liegen. Die Anträge sind 
bei der aws mit Hilfe des Fördermana-
gers (https://foerdermanager.awsg.at) 
und bei der ÖHT über die E-Mail-Adresse 
(izp@oeht.at) einzureichen.

Zielgruppe der Förderung

Die Förderung soll von Einzelunterneh-
men und Gesellschaften in Anspruch 

genommen werden können,

•  die ein gewerbliches Unternehmen
mit bis zu 250 Mitarbeitern betreiben,

•  über eine Betriebsstätte in Österreich
verfügen und

•  Mitglied der Wirtschaftskammer oder
der Kammer der Architekten und 
Ingenieurkonsulenten sind.

Unternehmen, die nicht drei Jahresab-
schlüsse über zwölf Monate umfassende 
Wirtschaftsjahre für die Berechnung des 
Investitionszuwaches heranziehen kön-
nen, sollen nicht förderbar sein.

Förderbare Investitionen

Gefördert werden sollen materielle, ak-
tivierungspflichtige Neuinvestitionen 
in das abnutzbare Anlagevermögen, 
die in einer Betriebsstätte in Österreich 
realisiert werden und die zum Beispiel 
eine Errichtung oder Erweiterung der 
Betriebsstätte, eine Diversifizierung der 
Produkte oder Dienstleistungen oder 
eine Änderung des Produktionspro-
zesses zum Inhalt haben. Damit eine 
Neuinvestition förderbar ist, muss der 
Umfang der Investition das Kriterium 
eines „Investitionszuwachs“ erfüllen, der 
bei Kleinst- und Kleinunternehmen um 
zumindest EUR 50.000,00 und bei Mitt-
leren Unternehmen um zumindest EUR 
100.000,00 höher liegen muss, als der 
Wert der durchschnittlichen aktivierten 
Anschaffungs- und Herstellungskosten 
der letzten drei Geschäftsjahre.

Unter Kleinst- und Kleinunternehmer 
ist gemäß dem Vortrag an den Minis- 
terrat ein Unternehmen mit bis zu 49 
Mitarbeiter und unter Mittleren Unter-
nehmen ein solches mit einer Mitarbei-
teranzahl zwischen 49 und 250 gemeint.

Umfang der Förderung

Der Zuschuss ist für Kleinst- und Klein-
unternehmen mit bis zu 15 % des Inve-
stitionszuwachses von zumindest EUR 
50.000,00 bis zu EUR 450.000,00 und für 
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